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Abmessungen : Breite 

Å Schlepper und Anhänger: 

Fahrzeugbreite 2,55 m ohne 

Ladung und bis 3,00m mit Ladung 

(StVO) 

Å Selbstf. Arbeitsmaschinen oder 

Anbaugeräte: 3,00m 

- Schlepper mit Breitreifen mit 

1,5bar/Zwillingsreifen bis 3,00m 
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Zulässige Breite 

Wird diese gesetzlich vorgeschriebene Breite überschritten,  

sind für das Befahren von öffentlichen Straßen  

2 Ausnahmegenehmigungen erforderlich: 
 

- nach § 70 StVZO, von § 32 StVZO (Breite) bzw. § 34 StVZO (Gewichte), erteilt von der 

zuständigen Regierungsbehörde  

- nach § 29 StVO zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, erteilt von der örtlich 

zuständigen Straßenverkehrsbehörde, z.B. Landratsamt 

 

 



TÜV SÜD Auto Service GmbH  02.01.2012 ASP-F, MK 4 

Zulässige Breite 

Bei einer Fahrzeugbreite von nicht mehr als 2,75 m ist keine besondere  

Kenntlichmachung erforderlich. 

Ab einer Fahrzeugbreite von mehr als 2,75 m ist eine Kenntlichmachung nach vorne und  

nach hinten auf jeder Seite durch Parkwarntafeln erforderlich (§51c StVZO) 
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Zulässige Breite mit Zwillingsreifen 

Gemäß der 35. Ausnahmeverordnung darf die Breite über alles von land- oder forstwirt-

schaftlichen Zugmaschinen und ihren Anhängern, dann mehr als 2,55 m sein, wenn sich die 

größere Breite allein aus der wahlweisen Ausrüstung dieser Fahrzeuge mit Breitreifen, mit 

einen Innendruck von nicht mehr als 1,5 bar, oder mit Doppelbereifung ergibt. Die Breite 

über alles darf nicht mehr als 3,00 m betragen. 

Wird mit einer Geschwindigkeit bis max. 25 km/h gefahren, sind keine zusätzlichen 

Radabdeckungen erforderlich. 
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Zulässige Höhe und Länge 

Im Allgemeinen dürfen Fahrzeug und Ladung zusammen nicht höher als 4 m sein. 

Aber:   

Fahrzeuge, die für land- und forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, dürfen, wenn sie  

mit land- oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen beladen sind, samt Ladung jedoch höher  

als 4 m sein. 

(Ausnahme: Gilt nicht f¿r Autobahnen und KraftfahrstraÇen ohne Zusatzschild ĂLof-Verkehr 

freiñ.)  

Die Länge des Zuges darf 18,00 m nicht überschreiten, Zug und Ladung dürfen jedoch max.  

20,75 m lang sein. Die Ladung darf bis zu 3,00 m nach hinten überstehen (bis 100km), wenn 

die Länge von 20,75 m für Zug inkl. Ladung dadurch nicht überschritten wird.  
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Kennzeichnung der Ladung 

 

 

 

Ragt die Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeuges nach hinten hinaus, ist  

eine Kenntlichmachung erforderlich mit:  

- hellrote Fahne min. 30 cm X 30 cm, mit Querstange auseinander gehalten 

 oder 

- hellrotes Schild min. 30 cm X 30 cm, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängt 

 oder 

- senkrecht angebrachter hellroter zylindrischer Körper (min. 35 cm Durchmesser, 30 cm 

Höhe) 

Aber: 

- nicht höher als 1,5 m über der Fahrbahn angebracht, bei Dunkelheit kombiniert mit 

mindestens einer Leuchte mit rotem Licht und einem Rückstrahler; nicht höher als 90 cm 

über der Fahrbahn angebracht 
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Mindestvorderachslast von 20% des tatsächlichen Gewichtes beachten ! 
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Zulässige Gesamtmasse 

Die zulässige Gesamtmasse des Zuges, d.h. des ziehenden Fahrzeugs, einschließlich der  

Anhänger, darf unter Beachtung der Vorschriften für Achslasten und Einzelfahrzeuge  

(§ 34 StVZO) insgesamt 40 t nicht überschreiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Immer auch zulässige Achslasten beachten!  

                                                                           

Beispiel: Zulässige Achslasten bei 

Starrdeichselanhängern (§ 34 StVZO) 

-Einzelachse = 10 t 

- Doppelachse 

  Achsenabstände 

 

 

< 1 m (Tandem) 

Ó 1,0 bis < 1,3 m 

Ó 1,3 bis < 1,8 m 

Ó 1,8 m 

 

= 11 t 

= 16 t 

= 18 t 

= 20 t 

- Dreifachachse 

  Achsenabstände 

 

 

< 1,3 m (Tridem) 

Ó 1,3 bis < 1,4 m 

 

 

= 21 t 

= 24 t 



TÜV SÜD Auto Service GmbH  02.01.2012 ASP-F, MK 10 

Zulässige Anhängelast und Stützlast 

- Stützlast 

 Die Stützlast orientiert sich an der Angabe des Fahrzeugherstellers und der Bauart der 

Anhängerkupplung. Die üblichen Stützlasten bewegen sich zwischen 500 kg und  

 3000 kg (Fahrzeugpapiere und Typenschilder beachten!) 

      Keine negative Stützlast zulässig! 

 

- Anhängelast 

 Üblicherweise ist in den Fahrzeugpapieren der 

       Lof.-Fahrzeuge keine Anhängelast eingetragen, 

       außer der Hersteller schreibt eine Begrenzung  

       vor.  

 Grundsätzlich ist hier das zulässige  

      Zuggesamtgewicht (max. 40 t) zu beachten.  

 

 



TÜV SÜD Auto Service GmbH  

Anforderungen an das Sichtfeld  
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Frontanbauten 

Der waagerechte Abstand zwischen dem am weitesten vorn befindlichen Teil von  

Frontanbaugeräten zum Mittelpunkt des Lenkrades darf nicht mehr als 3,50 m betragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird dieses Maß im Einzelfall überschritten, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, welche  

die Sichtfeldeinschränkungen ausgleichen können, z.B. eine Begleitperson gibt dem  

Fahrzeugfahrer an Kreuzungen und Einmündungen die für das sichere Fahren des  

Fahrzeuges erforderlichen Hinweise. 

Max. 3,50m! 
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Sichtfeldeinschränkung 
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Erhebliche Sichtfeldeinschränkung 
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Beleuchtungseinrichtungen 

Die lichttechnischen Einrichtungen ( § 49 StVZO) müssen vorschriftsmäßig und fest  

angebracht und ständig betriebsbereit sein, sie dürfen weder verdeckt noch verschmutzt  

sein.  
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Beleuchtungseinrichtungen am Schlepper 
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Beleuchtungseinrichtungen am Anhänger 
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Seitliche Kenntlichmachung 

 

Seitliche Kenntlichmachung durch gelbe Rückstrahler (§ 51a StVZO) 

Abstand: - max. 3 m Abstand vom vordersten Punkt des Fahrzeuges 

  - max. 1 m Abstand vom hintersten Punkt des Fahrzeuges 

  - max. Höhe 900 mm über der Fahrbahn  
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Das soll nicht passieren! 
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Anbaugeräte, Kenntlichmachung 

Å Anbaugeräte, deren äußerstes Ende mehr als 1000 mm über die Schlussleuchte des 

Fahrzeuges nach hinten herausragt, müssen mit einer Parkwarntafel, einer roten 

Schlussleuchte und einem roten Rückstrahler ausgerüstet sein. 

 

02.01.2012 ASP-F, MK 21 
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Beleuchtungseinrichtungen an angehängten Arbeitsgeräten 

- Anbaugeräte, die seitlich mehr als 400 mm über den äußersten Punkt der 

leuchtenden Fläche der Begrenzungs- oder der Schlussleuchten der 

Fahrzeuge hinausragen, müssen nach vorn mit zwei Parkwarntafeln sowie 2 

Begrenzungsleuchten und nach hinten mit 2 Parkwarntafeln, zwei roten 

Schlussleuchten und 2 roten Rückstrahlern ausgerüstet sein  

 

Besonderheiten:  

- Anstelle der vorgeschriebenen dreieckigen Rückstrahler wie am Anhänger 

können auch rote, nicht dreieckige Rückstrahler angebracht werden 

- Rückstrahler an Bodenbearbeitungsgeräten dürfen abnehmbar sein 

- durch Anbaugeräte verdeckte Beleuchtungseinrichtungen müssen wiederholt 

werden 
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Parkwarntafel von vorne sichtbar 
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Begrenzungsleuchte 

(Standlicht) 

darf max. 400mm von 

der breitesten Stelle des 

Frontanbaugerätes  

entfernt sein! 
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Parkwarntafeln und  

Beleuchtung von vorne 

nicht ausreichend  

sichtbar 
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Mähdrescher über 3,30m Breite ohne Begleitfahrzeug 
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Solche Schneiden können tödlich sein!  
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Abdecken schafft Abhilfe 
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Schleppschlauchverteiler Sicherung? 
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